1. Steuerliche Nachteilsausgleiche

Nicht nur das Schwerbehindertengesetz sondern auch eine Vielzahl von anderen Gesetzen, Verordnungen etc. bieten behinderten Menschen finanzielle Erleichterungen und Vergünstigungen, die sogenannten Nachteilsausgleiche. 

Wie es sich bei den CF häufigsten steuerlichen Nachteilsausgleiche verhält, informiert diese Broschüre. Allerdings können diese überwiegend nur genutzt werden, wenn die Schwerbehinderteneigenschaft und weitere gesundheitliche Voraussetzungen durch Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis belegt sind. Wie der Schwerbehindertenausweis zu beantragen ist, haben wir in der Broschüre „Schwerbehinderung bei CF“ dargestellt.

2. Pauschbeträge oder Einzelnachweis

Jede Behinderung bringt zusätzliche Kosten, die aus der Behinderung resultieren, mit sich. Sie können bei der Lohn- und Einkommenssteuer geltend gemacht werden, da sie das Einkommen mindern. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kosten bei der Einkommensermittlung zu berücksichtigen. Das kann in Form von Pauschalen bzw. Freibeträgen oder durch Nachweis der Mehraufwendungen durch Einzelbelege erfolgen. Welche Möglichkeit die größere Steuerersparnis bringt, muss in jedem Einzelfall entschieden werden. Unter gewissen Voraussetzungen können auch beide Wege nebeneinander zur Anwendung kommen Wer sich für den Einzelnachweis entscheidet, muss die Aufwendung belegen oder zumindest glaubhaft machen. 

Bei den Pauschbeträgen sind der Behindertenpauschbetrag und der Pflegepauschbetrag zu trennen.

3.
Höhe der Behindertenpauschbeträge
Für die Höhe des möglichen Abzuges, der durch die Behinderung entstehenden außergewöhnlichen Belastungen, ist der Grad der Behinderung (GdB) wichtig. Der GdB ist das Maß der Schwere der Behinderung. Der Pauschbetrag beträgt bei einem GdB von


25 – 30:
600 DM

65 – 70:
     1.740 DM 

35 – 40:
840 DM

75 – 80: 
     2.070 DM

45 – 50:
 1.110 DM
85 – 90:
     2.400 DM

55 – 60: 
 1.410 DM
95 – 100:       2.760 DM

Wichtig:
Der Pauschbetrag erhöht sich für Hilflose (Merkzeichen H im Schwerbehindertenausweis) und Behinderte der Pflegestufe III auf 7.200 DM.

Bei einem GdB zwischen 25 und 45 gibt es die Steuerermäßigung nur unter bestimmten weiteren Voraussetzungen: z.B. bei dauernder Einbuße der körperlichen Beweglichkeit oder Rente wegen der Behinderung.

Der Pauschbetrag kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die Voraussetzungen nicht beim Steuerpflichtigen selbst, wohl aber bei seinen Kindern, für die Kindergeld/-freibetrag bezogen wird oder dem Ehegatten vorliegen.

Die Pauschalen sind jeweils Jahresbeträge und damit unabhängig davon, ob die Behinderung während des gesamten Jahres bestanden hat. Bei Veränderungen ist stets der höchste GdB innerhalb eines Jahres maßgeblich.

4.
Höhe des Pflege-Pauschbetrages
Wer durch die persönliche Pflege einer nicht nur vorübergehend hilflosen Person (Merkzeichen H im Schwerbehindertenausweis oder Pflegestufe III) außergewöhnliche Belastungen hat, kann die tatsächlichen Aufwendungen oder den Pflegepauschbetrag von 1.800 DM bei der Steuer geltend machen ,vorausgesetzt er erhält für die Pflege keine Einnahmen. Pflegegeld muss nicht unbedingt eine solche Einnahme sein.

5.
Fahrten zur Arbeit
Bei einem Gdb von 70 oder einem Gdb von mindestens 50 und Merkzeichen G im Ausweis können für die Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte mit dem eigenen PKW 1,04 DM je Entfernungskilometer als Werbungskosten angesetzt werden.

6. Kraftfahrzeugsteuer

Von der Kfz-Steuer befreit ist, wer laut Schwerbehindertenausweis hilflos (Merkzeichen H) oder außergewöhnlich gehbehindert (Merkzeichen aG) ist. 

Um 50 % ermäßigt ist die Kfz-Steuer für den Halter eines Kfz, der laut Schwerbehindertenausweis gehbehindert (Merkzeichen G) ist und nicht die unentgeltliche Beförderung in Anspruch nimmt.

Die Vergünstigungen bei der Kraftfahrzeugsteuer gelten für den Halter eines Kfz, wenn das Fahrzeug für die Behinderung eingesetzt wird. 

7. Freibetrag eintragen lassen

Der monatliche Lohnsteuerabzug kann durch Eintragung des Freibetrages auf der Lohnsteuerkarte reduziert werden.

8. Zuständigkeit

Sowohl für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren als auch für die Pauschbeträge bzw. Einzelnachweise und die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung/ -ermäßigung ist das örtliche Finanzamt zuständig.

9. Wer weiter hilft

Tips zu diesem Themenkomplex und Info zu weiteren finanziellen Vergünstigungen geben die örtlichen Selbsthilfegruppen und der CF Selbsthilfe Bundesverband e.V.. Daneben helfen die Mitarbeiter des Finanzamts und der steuerberatenden Berufe.

